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Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats vom 4. März 2009 Bemerkungen der AIHK zu ausgewählten Punkten 
des Entwurfs 

 Einf ührungsgesetz  
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung 
(EG ZPO) 
 
Vom 

 

 Der Grosse Rat des Kantons Aargau, 
 
in Vollziehung von Art. 3 der Schweizerischen Zivil-
prozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 
19. Dezember 20081), 
 
beschliesst: 

 

 § 4 
Schlichtungsbehörden 

 

 Schlichtungsbehörden gemäss Art. 197 ZPO sind  

 a) die Friedensrichterinnen oder die Friedensrichter, 
wenn nichts anderes bestimmt ist, 

 

 b) die Präsidentinnen oder die Präsidenten der Ar-
beitsgerichte in Streitigkeiten gemäss § 8 und 9 
lit. a, 

Die AIHK begrüsst es, dass der Präsident oder die 
Präsidentin des Arbeitsgerichts in Streitigkeiten 
gemäss § 8 und 9 lit. a als Schlichtungsbehörde 
bezeichnet werden soll. 

 c) die Schlichtungsbehörden in Miet- und Pachtsa-
chen in Streitigkeiten gemäss Art. 200 Abs. 1 
ZPO, 
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 d) die Schlichtungsbehörden nach dem Bundesge-
setz über die Gleichstellung von Frau und Mann 
(Gleichstellungsgesetz, GlG) vom 24. März 19952) 
in Streitigkeiten gemäss Art. 200 Abs. 2 ZPO. 

 

 § 6 
Präsidentin oder Präsident 

 

 Die Bezirksgerichtspräsidentin oder der Bezirksge-
richtspräsident entscheidet 

 

 a) Angelegenheiten und Streitigkeiten im vereinfach-
ten Verfahren gemäss Art. 243 ff. ZPO, wenn sie 
nicht einem anderen Gericht zugewiesen sind, 

 

 b) Angelegenheiten und Streitigkeiten im summari-
schen Verfahren gemäss Art. 248 ff. ZPO, wenn 
sie nicht einem anderen Gericht zugewiesen sind, 

Gegenwärtig  ist der Bezirksgerichtspräsident 
oder die Bezirksgerichtspräsidentin zur Entschei-
dung von Streitigkeiten mit einem Streitwert bis 
Fr. 20‘000.– zuständig. § 6 lit. b bedeutete, dass 
der Bezirksgerichtspräsident oder die Bezirksge-
richtspräsidentin zur Entscheidung von Streitig-
keiten mit einem Streitwert bis Fr. 30‘000.– zu-
ständig wäre. Die AIHK steht einer derartigen 
Ausweitung der einzelrichterlichen Kompetenzen 
des Bezirksgerichtspräsidenten oder der Bezirks-
gerichtspräsidentin skeptisch gegenüber, wenn 
die Ausweitung zur Folge hat, dass die Bezirks-
richter nur noch selten zum Einsatz kommen. Die 
AIHK fordert daher den Regierungsrat auf, sich in 
der Botschaft dazu zu äussern, welche Auswir-
kungen die Heraufsetzung der Streitwertgrenze 
auf die Zahl der Einsätze der Bezirksrichter hätte.  

 c) in Ehescheidungssachen, wenn das Urteil in Gut-
heissung eines gemeinsamen Scheidungsbegeh-
rens und durch antragsgemässe Genehmigung 
einer vollständigen Vereinbarung über die Schei-
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dungsfolgen gefällt werden kann (Art. 111 des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 
10. Dezember 19073)) oder wenn sich die Ehegat-
ten im Laufe des Verfahrens umfassend einigen, 

 d) in Ehescheidungssachen, wenn das Urteil in Gut-
heissung eines gemeinsamen Scheidungsbegeh-
rens gefällt werden kann und beide Gesuchsteller 
den Entscheid über strittige Scheidungsfolgen der 
Gerichtspräsidentin oder dem Gerichtspräsidenten 
überlassen, 

 

 e) in Verfahren betreffend Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft auf gemeinsames Begehren, 
wenn das Urteil in Gutheissung eines gemeinsa-
men Begehrens und durch antragsgemässe Ge-
nehmigung einer vollständigen Vereinbarung über 
die Auflösung  gefällt werden kann (Art. 29 Abs. 1 
des Bundesgesetzes über die eingetragene Part-
nerschaft gleichgeschlechtlicher Paare [Partner-
schaftsgesetz, PartG] vom 18. Juni 20044)) oder 
wenn sich die eingetragenen Partnerinnen oder 
Partner im Laufe des Verfahrens umfassend eini-
gen, 

 

 f) in Verfahren betreffend Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft auf gemeinsames Begehren, 
wenn das Urteil in Gutheissung eines gemeinsa-
men Begehrens gefällt werden kann und beide 
eingetragenen Partnerinnen oder Partner den 
Entscheid über strittige Auflösungsfolgen der Ge-
richtspräsidentin oder dem Gerichtspräsidenten 
überlassen (Art. 29 Abs. 3 PartG). 

 

 § 8 
Kollegialgericht 
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 Sofern diese nicht der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Arbeitsgerichts zugewiesen sind, ist das 
Arbeitsgericht erstinstanzlich zuständig für Streitigkei-
ten 

 

 a) aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 319 - 355 des Ob-
ligationenrechts vom 30. März 19115)), 

 

 b) aus dem Bundesgesetz über die Arbeitsvermitt-
lung und den Personalverleih (Arbeitsvermitt-
lungsgesetz, AVG) vom 6. Oktober 19896), 

Die AIHK hält die se Erstreckung  der sachlichen 
Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für sinnvoll. 

 c) aus dem Gleichstellungsgesetz.  

 § 9 
Präsidentin oder Präsident 

 

 Die Präsidentin oder der Präsident des Arbeitsge-
richts entscheidet über 

 

 a) Streitigkeiten gemäss § 8 bis zu einem Streitwert 
von Fr. 10 000.–, 

Die AIHK steht einer derart starken Ausweitung 
der einzelrichterlichen Kompetenzen des Präsi-
denten oder der Präsidentin des Arbeitsgerichts 
durch die Heraufsetzung der Streitwertgrenze von 
Fr. 1‘000.– auf Fr. 10‘000.– äusserst skeptisch ge-
genüber. Die AIHK setzt sich im Zusammenhang 
mit der Totalrevision des GOG entschieden gegen 
die Abschaffung der Arbeitsgerichte zur Wehr, 
unter anderem auf Grund der besonderen Sach-
kenntnisse, welche die Arbeitsrichter ins Ge-
richtsverfahren einzubringen vermögen. Mit der 
Ausweitung der einzelrichterlichen Kompetenzen 
des Präsidenten oder der Präsidentin der Ar-
beitsgerichte bestünde die Gefahr, dass die Ar-
beitsgerichte durch die Hintertür faktisch abge-
schafft würden. Dem Bericht für das Anhörungs-
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verfahr en sind keine Anhaltspunkte dazu zu en t-
nehmen, in welchem Umfang die Arbeitsrichter im 
Falle der Heraufsetzung der Streitwertgrenze von 
Fr. 1‘000.– auf Fr. 10‘000.– noch zum Einsatz 
kommen könnten. Angesichts dessen, dass die 
Streitwerte in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten in  
der Regel vergleichsweise tief sind, ist zu be-
fürchten, dass die Arbeitsrichter – jedenfalls in 
gewissen Bezirken – nur noch derart selten zum 
Einsatz kämen, dass sie in ihrer Funktion als 
Richter keine Erfahrung sammeln könnten. Publi-
zierten Statistiken ausserkantonaler Arbeitsge-
richte kann entnommen werden, dass die Streit-
werte in den meisten arbeitsrechtlichen Streitig-
keiten unter Fr. 10‘000.– liegen. Es ist im Übrigen  
ein verbreiteter Irrtum, dass arbeitsrechtliche 
Streitigkeiten mit tiefem Streitwert einfacher zu 
entscheiden sind als solche mit hohem Streitwert. 
Oft sind es gerade Streitigkeiten mit tiefem 
Streitwert, namentlich Streitigkeiten zwischen Ar-
beitgebern und Fachkräften, zu deren Entschei-
dung die Branchenkenntnisse der Arbeitsrichter 
von grossem Vorteil sind, während umgekehrt 
Streitigkeiten mit hohem Streitwert, namentlich 
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Füh-
rungs kräften, nicht selten auch ohne Branchen-
kenntnisse entschieden werden könnten. Die 
AIHK lehnt die Ausweitung der einzelrichterlichen 
Kompetenzen des Präsidenten oder der Präsiden-
tin des Arbeitsgerichts ab, fordert den Regie-
rungsrat jedenfalls auf, sich in der Botschaft dazu  
zu äussern, welche Auswirkungen die Heraufset-
zung der Streitwertgrenze auf die Zahl der Einsät-
ze der Arbeitsrichter hätte. 

 b) im summarischen Verfahren durchzuführende An-
gelegenheiten und Streitigkeiten gemäss § 8. 

 

 § 26  
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Parteikostenfreiheit in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten 

 In Streitigkeiten gemäss § 8 und 9 werden bis zu ei-
nem Streitwert von Fr. 30 000.– keine Parteikosten 
ersetzt. 

Die AIHK anerkennt das Bemühen, die Streitwer t-
grenze für die Parteikostenfreiheit an diejenige fü r 
das vereinfachte Verfahren im Sinne von Art. 243 
ff. ZPO CH anzugleichen. Die Heraufsetzung der 
Streitwertgrenze für die Parteikostenfreiheit von 
Fr. 20‘000.– auf Fr. 30'000.– hätte jedoch zur Fol-
ge, dass – mangels Prozessrisiko – mehr Klagen, 
jedenfalls Klagen mit höheren Streitwerten, erho-
ben würden, was eine Mehrbelastung der Justiz, 
aber auch der Betriebe mit sich brächte. Die AIHK 
begrüsst es allerdings, dass sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer ihre Streitigkeiten vor dem 
Arbeitsgericht austragen können, ohne dass es 
faktisch notwendig ist, einen Rechtsanwalt beizu-
ziehen. Die Erhöhung der Streitwertgrenze führte 
dazu, dass der Beizug eines Rechtsanwalts in 
weniger Fällen erforderlich wäre. Aus diesem 
Grund wehrt sich die AIHK nicht gegen die Erhö-
hung der Streitwertgrenze für die Parteikosten-
freiheit. 

 


